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RS OGH 1959/5/6 3Ob119/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.05.1959

Norm

1.StVDG §19 Abs2

8.StVDG §5

Rechtssatz

Zu den Ansprüchen, die nach dem Gläubigeraufruf im Sinne des § 19 des 1. StVDG anzumelden sind, gehören auch

Ansprüche auf rückständige vertragsmäßige oder gesetzliche Zinsen oder Verzugszinsen. Nur wenn in der Anmeldung

ein früherer Fälligkeitstag der angemeldeten Forderung ausdrücklich angegeben ist, können von diesem Tage an

vertragsmäßige oder gesetzliche Zinsen oder Verzugszinse gefordert werden. Andernfalls laufen sie erst vom Tage der

Anmeldung an. § 5 des 8.StVDG bezieht sich nur auf Kreditforderungen und Darlehensforderungen, nicht aber zB auch

auf Forderungen aus Werkverträgen, denen kein Kreditverhältnis zugrundeliegt.
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